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Beschlussvorschlag:

Die in der Anlage aufgeführten Personen werden als Mitglieder des Fachbeirates für
Mädchenarbeit der Stadt Bielefeld für die Legislaturperiode 2014 – 2020 gewählt.

Begründung:

Gem. § 3 Abs. 1 und 2 der Satzung des Fachbeirates für Mädchenarbeit der Stadt Bielefeld vom
11. 11. 2010 werden die Mitglieder des Fachbeirates für Mädchenarbeit der Stadt Bielefeld vom
Jugendhilfeausschuss der Stadt Bielefeld gewählt. Es werden keine Stellvertreterinnen gewählt
bzw. benannt.

Die Tätigkeit im Fachbeirat für Mädchenarbeit der Stadt Bielefeld gilt als Ehrenamt im Sinne des §
28 GO NW (§ 5 Abs. 2 der Satzung für den Fachbeirat für Mädchenarbeit der Stadt Bielefeld).

Die vom Fachbeirat für Mädchenarbeit der Stadt Bielefeld in seiner konstituierenden Sitzung
gewählte Vorsitzende oder ihre Stellvertreterin vertreten den Beirat im Jugendhilfeausschuss der
Stadt Bielefeld als beratendes Mitglied.
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